
ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich? Keine Enthaltung. Damit ist der Änderungsantrag mehrheitlich
angenommen.

Damit kommen wir zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung unter Berücksichtigung des Ergebnisses
der Abstimmung über den Änderungsantrag, der Annahme des Änderungsantrags. Wer der Beschlussemp-
fehlung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind die Stimmen aus den Fraktionen der CDU, des BSW, der SPD und Die Linke. Wer stimmt gegen die
Beschlussempfehlung? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich? Niemand. Damit ist es mehrheitlich
angenommen worden.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in zweiter Beratung unter Berücksichtigung des
Ergebnisses der Abstimmung über die Beschlussempfehlung. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. Noch mal sind das die Fraktionen der CDU, des BSW, der SPD und Die Linke.

Wir kommen nun zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, den bitte ich, sich von den
Plätzen zu erheben. Das sind die Fraktionen Die Linke, der SPD, des BSW und der CDU. Wer stimmt gegen
den Gesetzentwurf? Das sind die Stimmen aus der Fraktion der AfD. Enthaltungen? Die liegen nicht vor.
Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und ich schließe den Tagesordnungspunkt.

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4

Fünftes Gesetz zur Änderung des
Thüringer Gesetzes über Schulen
in freier Trägerschaft
Gesetzentwurf der Fraktionen der
CDU, des BSW und der SPD
- Drucksache 8/1941 - Neufassung - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Ausschusses für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur
- Drucksache 8/2456 - 

dazu: Landesförderung der Schulen
in freier Trägerschaft weiter-
entwickeln und Sonderungs-
verbot gesetzlich konkretisie-
ren 
Entschließungsantrag der
Fraktion Die Linke
- Drucksache 8/2493 - Neu-
fassung - 

ZWEITE BERATUNG

Zu Letzterem gibt es auch eine Neufassung, die soeben verteilt wurde. Wir beraten den Gesetzentwurf
in zweiter Beratung und ich rufe zunächst für die Berichterstattung aus dem Ausschuss für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur Herrn Abgeordneten Geibert auf.
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Abgeordneter Geibert, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf wurde durch Beschluss
des Landtags in seiner 25. Sitzung vom 24. September 2025 an den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft
und Kultur federführend sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. Der federführende Aus-
schuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat den Gesetzentwurf in seiner 7. Sitzung am 1. Oktober 2025,
in seiner 8. Sitzung am 28. Oktober 2025 und in seiner 10. Sitzung am 21. November 2025 beraten sowie
ein schriftliches und ein mündliches Anhörungsverfahren durchgeführt. Der Gesetzentwurf war Gegenstand
einer Onlinediskussion gemäß § 96 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags. Der mitberatende
Haushalts- und Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 25. Sitzung am 27. November 2025
beraten. Der Ausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf mit den nachzulesenden Änderungen anzunehmen.
Danke schön.

(Beifall CDU, BSW)

Präsident Dr. König:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Geibert, für die Berichterstattung aus dem Ausschuss. Ich eröffne nun die
Aussprache und frage zunächst aber, ob Begründung zum Entschließungsantrag gewünscht ist. Das ist nicht
gewünscht. Dann können wir jetzt die Aussprache eröffnen und ich rufe für die Fraktion des BSW Herrn
Abgeordneten Hoffmeister auf.

Abgeordneter Hoffmeister, BSW:

Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und am Livestream, wir
beraten heute in zweiter Lesung das Fünfte Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über Schulen in
freier Trägerschaft. Als bildungspolitischer Sprecher der BSW-Fraktion will ich klar sagen: Dieser Gesetzent-
wurf ist richtig, erleichtert Verwaltung, stärkt Aufsicht und sorgt für mehr finanzielle Ehrlichkeit im System der
freien Schulen. Deshalb werben wir ausdrücklich für seine Zustimmung.

Worum geht es im Kern? Erstens – mehr Transparenz und Verlässlichkeit bei der Schulaufsicht: Mit der
Einbindung der freien Schulen in das Meldewesen für Besondere Vorkommnisse wird eine alte Lücke ge-
schlossen. Wer öffentliche Verantwortung für Kinder und Jugendliche trägt, muss auch bei schwerwiegenden
Ereignissen verbindlich eingebunden sein. Das ist kein Misstrauen, das ist staatliche Schutzpflicht. Gerade
als BSW sagen wir: Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler steht über jeder Trägerfreiheit. Zugleich
wird klargestellt, dass bei der Schulpflicht nicht nur das Thüringer Schulgesetz gilt, sondern auch die Schul-
ordnungen. Das ist kein kleiner technischer Punkt, sondern bringt Rechtsklarheit im Alltag der Schulen.

Zweitens – konsequente Trägereignung auch im Innenverhältnis: Bisher konnte es auch so sein, dass nur
die formalen Vertretungsberechtigten geprüft wurden, nicht aber die tatsächlich weisungsbefugten Personen
im Hintergrund. Das wird jetzt korrigiert. Künftig gilt: Wer faktisch Einfluss auf freie Schulen ausübt, muss
auch die Gewähr der Verfassungstreue erfüllen. Das ist ein wichtiger Beitrag zur demokratischen Hygiene
unseres Bildungssystems.

Drittens – verbindliche Genehmigungsverfahren: Mit der festen Frist für den vollständigen Antrag bis 31. Ok-
tober vor Schuljahresbeginn wird Schluss gemacht mit Genehmigungen auf den letzten Drücker. Das schafft
Planungssicherheit für Eltern, Lehrkräfte, Träger und Kommunen. Gleichzeitig werden Detailfragen künftig
per Rechtsverordnung geregelt. Auch das erhöht die Rechtssicherheit beider Seiten.
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Viertens – weniger Bürokratie, mehr Realismus bei der Finanzhilfe: Der Gesetzentwurf bringt hier gleich
zwei wichtige Verbesserungen. Die Einführung eines Stichprobenverfahrens beim Verwendungsnachweis
entlastet die Schulträger von unnötiger Dauerbürokratie, ohne die Kontrolle des Landes auszuhebeln. Neu
ist auch, dass es bis zu 5 Prozent der Finanzhilfe ausdrücklich für Overheadkosten, das heißt für Geschäfts-
führung und Verwaltungskosten, eingesetzt werden dürfen. Das ist sachgerecht. Schulen funktionieren nicht
ohne Organisation, Verwaltung und Personalführung.

Fünftens – die Anhebung der Schülerkostenjahresbeiträge: Mit der neuen Anlage 1 werden die Beträge
flächendeckend und strukturell erhöht. Das führt ab 2026 zu jährlichen Mehrkosten von rund 13,6 Millionen
Euro. Es ist aber kein beliebiger Ausgabenposten, sondern die notwendige Korrektur, damit freie Schulen
ihre Aufgaben auch real bezahlen können, insbesondere beim Personal. Für die BSW-Fraktion ist dabei
entscheidend: Wer Bildung will, muss sie auch vollständig finanzieren. Damit werden wir dem Gutachten
gerecht.

Sechstens – die einmalige Sonderzahlung 2026: Mit dem neuen § 18a und der Anlage 4 wird für den
Zeitraum Januar bis Juli 2026 eine gezielte Zusatzfinanzierung für bestimmte Bildungsgänge nicht auf dem
Rücken der Schulen ausgetragen. Genau diesen Ausgleich hielten wir für zwingend erforderlich.

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist kein ideologisches Projekt, es ist ein ordnungspolitisch sau-
beres, finanziell realistisches und verwaltungspraktisches Anpassungsgesetz. Es stärkt die Schulaufsicht,
ohne die Autonomie der freien Schulen auszuhöhlen. Es erhöht die Finanzierung, ohne Blindstellen in der
Kontrolle zu verschaffen, und es sorgt dafür, dass Übergänge sozialverträglich gestaltet werden können.

Die BSW-Fraktion steht für Bildungsgerechtigkeit, Verlässlichkeit und solide Finanzierung. Genau diese drei
Prinzipien finden sich im Kern dieses Gesetzentwurfs wieder. Deshalb ist unsere Haltung klar: Wir werden
diesem Gesetz zustimmen. Danke.

(Beifall CDU, BSW, SPD)

Präsident Dr. König:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hoffmeister. Als Nächsten rufe ich Herrn Abgeordneten Jankowski für die
Fraktion der AfD auf.

Abgeordneter Jankowski, AfD:

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, liebe Gäste auf den Tribünen und am Livestream, mehr
als 30.000 Kinder und Jugendliche besuchen in Thüringen eine Schule in freier Trägerschaft. Das sind rund
11 Prozent aller Thüringer Schüler. Freie Schulen sind also kein Randphänomen, sondern eine unverzicht-
bare Säule unserer Bildungslandschaft. Sie bieten Vielfalt, sie bieten Wahlfreiheit, sie bieten pädagogische
Freiräume, die das staatliche Schulsystem allein gar nicht abdecken könnte.

(Beifall AfD)

Das sage ich bewusst jetzt in Richtung der Linken: Freie Schulen sind keine Eliteschulen, wie Sie es so gern
immer behaupten.

(Beifall AfD)

Sie sind Teil unserer Bildungsrealität in Thüringen und sie werden von ganz normalen Familien nachgefragt,
die eine passende Schule für ihre Kinder suchen.
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Besonders wichtig ist mir ein Punkt, den ich schon in der ersten Lesung klar angesprochen habe: Die
Förderschulen in freier Trägerschaft dürfen nicht die Leidtragenden einer Gesetzesänderung sein. Genau
diesen Webfehler hatte aber der ursprüngliche Gesetzentwurf. Er sah für nahezu alle Schularten eine
Steigerung der Schülerkostenjahresbeträge vor, aber eben bei den Förderschulen in freier Trägerschaft zum
Teil massive Kürzungen.

Diese Schulen haben aber eine enorme soziale Bedeutung. Hier werden Kinder unterrichtet, die oft beson-
dere Fürsorge, mehr Zeit und spezialisierte Förderung benötigen. Hier geht es um Kinder, die häufig sehr
schwierige Startbedingungen haben und die an diesen Schulen die bestmöglichen Chancen für Bildungs-
erfolg bekommen. Zudem muss man sagen, dass ein Drittel aller Förderschulen in Thüringen in freier
Trägerschaft ist. In vielen Landkreisen gibt es überhaupt keine staatliche Förderschule mehr. Das heißt
konkret, ohne die freien Träger würden diese Kinder schlicht keine passende Beschulung erhalten.

(Beifall AfD)

Dazu kommt, Förderschulen in freier Trägerschaft erheben in Thüringen kein Schulgeld. Sie erfüllen qua-
si eine staatliche Aufgabe und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Träger nicht auf den Kosten
sitzenbleiben und ihr Engagement nicht auch noch bestraft wird. Wir haben deswegen von Anfang an
klargemacht: Eine Kürzung der Schülerkostensätze bei den Förderschulen wird es mit uns definitiv nicht
geben.

(Beifall AfD)

Wir haben deswegen im Anhörungsverfahren besonderen Wert darauf gelegt, dass die betroffenen Träger
mit Stellungnahmen ihre Position verdeutlichen konnten. Mit einem Änderungsantrag forderten wir im Aus-
schuss eine Erhöhung der Schülerkostenbeträge in den Förderbereichen Hören sowie geistige Entwicklung.
Und auch wenn unser Antrag – wie ist es anders zu erwarten – natürlich abgelehnt wurde, hat die Koalition
unsere Argumentation aufgegriffen und eine Lösung vorgelegt, die das Problem behebt.

Für genau die betroffenen Förderschwerpunkte gibt es nun eine zusätzliche Sonderzahlung, die die rechneri-
sche Absenkung vollständig kompensiert. Wir haben natürlich dem Änderungsantrag der Brombeerkoalition
zugestimmt, denn uns als Fraktion geht es um die Sache und nicht darum, wer einen Antrag einbringt oder
eben nicht.

(Beifall AfD)

Mit der Änderung ist nun klar: Die Förderschulen werden im kommenden Jahr nicht schlechter gestellt. Ich
sage es sehr deutlich: Ohne unseren Druck wäre das wahrscheinlich nicht passiert.

Auch Die Linke hat im Ausschuss einen umfangreichen Änderungsantrag eingebracht. Dieser Antrag war
inhaltlich sehr weitgehend, er hat aber ihr falsches Bild über die freien Schulen verstärkt und das tut ja
jetzt auch Ihr Entschließungsantrag, nämlich das Bild, dass freie Schulen Orte sozialer Abschottung seien.
Dieses Bild ist falsch und genau dieses Bild würde der Antrag weiter nähren. Mit der vorgeschlagenen Ein-
führung einer staatlichen Schulgeldtabelle, einkommensabhängigen Obergrenzen und einem zusätzlichen
staatlichen Sozialzuschlag hätte Die Linke praktisch suggeriert, freie Schulen seien Orte sozialer Ausgren-
zung oder finanzieller Abschottung – das entspricht in Thüringen einfach nicht der Realität.

Aber auch strukturell wäre der Antrag der Linken nicht tragfähig gewesen, er hätte das bestehende Finan-
zierungssystem komplett umgestaltet, die Zuschläge hätten zu deutlich höheren Deckungsquoten geführt
und einen finanziellen Mehrbedarf vermutlich im zweistelligen Millionenbereich hervorgerufen. Damit wäre
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eine seriöse Haushaltsabschätzung überhaupt nicht möglich gewesen. Das kann man sicherlich politisch
diskutieren, aber nicht mal eben schnell mit einem Änderungsantrag ohne Folgenabschätzung. Ein solcher
Paradigmenwechsel bräuchte zwingend auch umfangreiche Anhörungen, Zeit und Evaluierung. All das
stand nicht zur Verfügung, denn die Schulen in freier Trägerschaft benötigen jetzt Planungssicherheit für das
kommende Jahr. Sie können nicht noch ein, zwei Jahre warten, während das ganze Finanzierungssystem
infrage gestellt wird. Nun kommt die Linke aber, nachdem der Änderungsantrag im Ausschuss gescheitert
ist, wieder mit einem Entschließungsantrag um die Ecke, der im Wesentlichen die Forderungen aus dem
Änderungsantrag noch einmal enthält, diesmal nur weniger präzise. Man stellt aber wieder darauf ab, dass
die Schulen in freier Trägerschaft aussondern oder ausgrenzen würden, was einfach nicht der Fall ist. Man
stellt nun auf das Berliner Modell für die Finanzierung der freien Schulen ab. Da muss ich sagen, ich habe so
ein bisschen Bauchschmerzen – ich weiß nicht, ob Berlin unbedingt als Maßstab für unser Bildungssystem
dienen sollte.

(Beifall AfD)

Und diesmal bittet die Linke, dass die Regierung ihnen doch eine entsprechende Stellungnahme schreibt.
Gestern wollte man sogar noch, dass sie einen Gesetzentwurf schreibt. Das grenzt in meinen Augen schon
an Arbeitsverweigerung, und deswegen werden wir dem Entschließungsantrag auch nicht zustimmen.

(Beifall AfD)

Zusammengefasst müssen wir zu der vorliegenden Änderung des Gesetzes für Schulen in freier Träger-
schaft sagen: Durch die Änderung der Koalition liegt nun ein Paket vor, dem wir zustimmen können. Die
Schülerkostensätze werden angepasst, die Overheadkosten werden endlich klar geregelt, die Verwendungs-
nachweise werden entbürokratisiert, das Meldewesen bei besonderen Vorkommnissen wird verbessert und
vor allem die Förderschulen bleiben finanziell abgesichert. Damit schaffen wir Klarheit für das kommende
Jahr und stärken ein System, das für viele Kinder in Thüringen unverzichtbar ist. Meine Damen und Herren,
freie Schulen und insbesondere die Förderschulen leisten einen unersetzlichen Beitrag zu unserem Bil-
dungssystem. Sie verdienen Anerkennung und verlässliche Rahmenbedingungen, und deswegen stimmen
wir der Gesetzesänderung auch sehr gern zu. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Präsident Dr. König:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Jankowski. Als Nächstes rufe ich Frau Abgeordnete Gerbothe für die
Fraktion der CDU auf.

Abgeordnete Gerbothe, CDU:

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, werte Abgeordnete, sehr geehrte Besucher auf der Tribüne und am
Livestream, werte Vertreterinnen und Vertreter der Schulen in freier Trägerschaft! Für viele Familien ist
die Wahl einer freien Schule eine ganz bewusste Entscheidung für ihr Kind und für dessen Zukunft. Und
genau diese Familien, diese Kinder, diese engagierten Lehrkräfte und Träger haben in den letzten Jahren
auf Klarheit und vor allen Dingen auch auf Verlässlichkeit gewartet. Heute geben wir Ihnen diese Verlässlich-
keit zurück. Mit dem fünften Änderungsgesetz zum Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft
schaffen wir einen stabilen Rahmen. Wir setzen nicht nur einen Verfassungsauftrag um, wir zeigen vor allem
Wertschätzung für einen unverzichtbaren Teil unserer Bildungslandschaft. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zunächst Danke sagen. Danke an alle, die in den Anhörungen
und Beratungen ihre Sorgen, ihre Erfahrungen und ihre Expertise eingebracht haben. Die Vertreter der
Schulen in freier Trägerschaft haben uns sehr deutlich gemacht, wie sehr die Unsicherheit in den letzten
Jahren an den Schulen vorherrschte. Bei der Personalplanung, bei Investitionsentscheidungen und eben
im alltäglichen Betrieb. Wir haben zugehört und nun nach zehn Jahren Stillstand in der Bildungspolitik –
gerade in diesem so wichtigen Bereich – gehandelt. Mit der Gesetzesänderung erhöhen wir die Mittel für
die freien Schulen unter angespannter Haushaltslage. Aber – und das ist uns als CDU-Fraktion besonders
wichtig – es geht hier eben nicht nur um Zahlen. Es geht um Planungssicherheit. Es geht darum, dass
Schulleiterinnen und Schulleiter endlich wieder langfristig denken können, dass Träger ihre engagierten
Lehrkräfte halten und vor allen Dingen natürlich auch neue gewinnen können. Dass Familien darauf vertrau-
en können, dass die Schule ihrer Wahl auch morgen noch verlässlich arbeiten kann. Genau deshalb war
uns wichtig, den Änderungsantrag vom November auf den Weg zu bringen. Wir haben verstanden, dass
eine Reduzierung mitten im laufenden Schuljahr für die betroffenen Schulen, vor allem Förderschulen und
Förderberufsschulen, eine schmerzliche Härte gewesen wäre. Deshalb haben wir eine Überbrückung bis
zum 31. Juli 2026 geschaffen. Das ist ein Zeichen des Respekts vor der Arbeit dieser Schulen und vor den
besonderen Herausforderungen, die sie tagtäglich meistern.

Sehr geehrte Damen und Herren, die Arbeit der Schulen in freier Trägerschaft verdient Anerkennung,
nicht nur Worte, sondern auch in konkretem Handeln und eben in Taten. Deshalb entlasten wir die Träger
von unnötiger Bürokratie durch ein Stichprobenverfahren statt flächendeckender Nachweispflicht, durch die
längst überfällige Anerkennung von Overheadkosten von bis zu 5 Prozent, durch klare Fristen, die allen
Beteiligten Orientierung bringen. Wir wissen, dass jede Stunde, die nicht mit Verwaltung verbracht wird, im
Endeffekt doch den Kindern an den Schulen zugutekommt.

Zum Entschließungsantrag der Linken möchte ich offen sagen: Ich verstehe den Wunsch, alle Herausfor-
derungen hier in diesem Bereich angehen zu wollen. Aber die Träger haben uns in der Anhörung eines
klar mitgeteilt: Sie brauchen jetzt vor allen Dingen Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Nichtsdestotrotz
verwehren wir uns der inhaltlichen Debatte nicht, denn die weitere Entwicklung der freien Schulen ist wichtig.

Sehr geehrte Damen und Herren, das Gesetz der Brombeere ist viel mehr als eine technische Anpassung
von Beträgen. Es ist ein Bekenntnis zur Vielfalt in unserem Thüringer Bildungswesen. Es ist ein Zeichen
der Wertschätzung für all jene, die tagtäglich in den freien Schulen arbeiten. Und es ist ein Versprechen an
die Familien hier in unserem Freistaat: Ihr könnt darauf vertrauen, dass die Schule eures Kindes auf einem
soliden Fundament steht.

Mein herzlicher Dank gilt deshalb allen, die zu diesem Gesetz beigetragen haben, und besonders den
Vertretern der Schulen in freier Trägerschaft für ihre Geduld und für ihr konstruktives Engagement. Freie
Schulen sind nicht als Konkurrenz zu staatlichen Schulen zu sehen. Sie sind Partner in der gemeinsamen
Arbeit, jedem Kind in Thüringen die bestmögliche Bildung zu gewährleisten. Mit der heutigen Verabschie-
dung dieses Gesetzentwurfs stärken wir diese Partnerschaft und geben allen Beteiligten das, worauf sie
doch so lange gewartet haben: Verlässlichkeit, Anerkennung und eine gesicherte Zukunft. Ich bitte deshalb
um breite Zustimmung zu diesem Gesetz. Herzlichen Dank.

(Beifall CDU, BSW, SPD)
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Präsident Dr. König:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Gerbothe. Als Nächstes rufe ich Frau Abgeordnete Große-Röthig für die
Fraktion Die Linke auf.

Abgeordnete Große-Röthig, Die Linke:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Zuhörende am Li-
vestream und oben auf der Tribüne! Bildungsgerechtigkeit – ich habe das Gefühl, wir müssen hier mal
wieder über Bildungsgerechtigkeit sprechen, über dieses zentrale Versprechen, das wir einem jeden Kind
bei seiner Geburt in dieser Gesellschaft geben oder jedenfalls behaupten, es jedem Kind zu geben, und das
wir doch so schwerlich einhalten.

Bildung ist der Schlüssel zu einer selbstbestimmten Biografie, zu dem, was wir dies- und jenseits eines
kapitalistischen Wertesystems als erfolgreich bezeichnen. Dieser Erfolg hängt maßgeblich vom sozialen und
kulturellen Kapital des Elternhauses ab, und zwar deutlich stärker als in anderen Staaten. Und warum ist das
so? Hier werden Kinder bereits früh, im Alter von neun bis zehn Jahren, auf unterschiedliche Schulformen
aufgeteilt, in denen ihre Bildungskarriere in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Zudem gibt es keine
flächendeckende Kultur des längeren gemeinsamen Lernens mehr – wir hatten das mal –, in der junge
Menschen ihre Fähigkeiten und Talente individuell entwickeln können. Deutschland – und damit meine ich
auch Thüringen – schafft es nicht, die soziale und kulturelle Diversität von Schülerinnen und Schülern als
Ressource zu verstehen. In anderen europäischen Ländern wird davon ausgegangen, dass jeder Schüler
und jede Schülerin grundsätzlich in der Lage ist, einen hohen Bildungsstand zu erreichen.

Warum müssen wir uns hier als Politikerinnen und Politiker im Zusammenhang mit der Frage um die
Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft mit dem Thema „Bildungsgerechtigkeit“ befassen? Weil die
Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler an Privatschulen von denen in den öffentlichen Schulen
deutlich unterschiedlich ist und damit Bildungsungleichheit produziert wird. Laut Deutschem Institut für
Wirtschaftsforschung ist es so, dass, selbst wenn Privatschulen in der Nähe sind, sozial benachteiligte
Schülerinnen und Schüler dort kaum vertreten sind. Einheitliche und bindende Standards mit Blick auf
Einkommensstaffelungen bei Schulgeld oder Obergrenzen könnten dabei helfen, Ungleichheiten abzubauen.

(Beifall Die Linke)

Und hier setzen wir als Die Linke an. Es ist kein Geheimnis, dass wir es Staatsaufgabe sehen, zuerst die
Schaffung von hervorragenden öffentlichen Schulen voranzutreiben. Schulen in freier Trägerschaft sind ge-
meinwohlorientiert und als zusätzliches, ergänzendes Angebot in der vielfältigen Schullandschaft Thüringens
zu verstehen und auch unverzichtbar. Über ein Sonderungsverbot nach dem Berliner Modell für Thüringen
sollten wir deshalb zumindest mal diskutieren.

Sehr geehrte Kolleginnen der Brombeere, ich verrate kein Geheimnis, dass wir lange miteinander diskutiert
haben, um heute zu einer Beschlussfassung, auch über den Entschließungsantrag, den ich hiermit auch ein-
bringen möchte, zu kommen. Ich danke allen Beteiligten an diesem Prozess innerhalb und außerhalb dieses
Hauses, allen voran den Parlamentarischen Geschäftsführerinnen, aber auch dem Minister persönlich. Wir
haben im besten Sinne um einen Kompromiss gerungen und ich freue mich darauf, konstruktiv und im Sinne
aller Kinder in diesem Land diese konstruktive Zusammenarbeit fortzusetzen.

Heute entlassen wir diesen Entschließungsantrag, der Kollege hat es schon erwähnt, in die Welt und ich bin
sehr froh darüber.
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(Beifall Die Linke)

In der schriftlichen und in der mündlichen Anhörung haben uns die Träger ganz klar und deutlich auf
Problemlagen hingewiesen. Besonders Förder- und Gemeinschaftsschulen brauchen mehr finanzielle Mittel;
auch bei der Katalogisierung der eben schon genannten Overheadkosten muss nachgebessert werden.
Fast alle Anzuhörenden haben über Planungsunsicherheit geklagt. Nun, mit Ihrem Änderungsantrag zum
Gesetz, ausschließlich die Jahresbeiträge der Schülerinnenkosten anzuheben, reicht uns nicht aus. Es wird
zudem den Herausforderungen nicht gerecht, vor denen die Träger stehen. Gleichwohl werden wir dem
Änderungsantrag zustimmen, um Planungssicherheit zu geben.

Die Diskussion nicht zu beenden, sondern uns mit der Umsetzung von Bildungsgerechtigkeit intensiv zu
befassen, auch in unserem Entschließungsantrag, das bleibt unsere Aufgabe, einmal mehr, immer noch, weil
wir es den Kindern schuldig sind. Und deshalb beantragen wir die Ausschussüberweisung des Entschlie-
ßungsantrags an den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Vielen Dank.

(Beifall Die Linke)

Präsident Dr. König:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Große-Röthig. Als Nächstes rufe ich Herrn Abgeordneten Hey für die
Fraktion der SPD auf.

Abgeordneter Hey, SPD:

Herr Präsident, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich muss mich erst einmal daran
gewöhnen, an dieses neue Equipment hier, denn dieses Mikro ist neu. Man beißt fast rein – ich weiß nicht,
wie es den anderen Rednerinnen und Rednern vorher ging.

(Zwischenruf Abg. Müller, Die Linke: Es ist kein Nougat!)

Und es ist kein Nougat, das stimmt.

Ja, das ist tatsächlich ein schöner Tag heute. Was lange währt, wird endlich gut, gibt es ein altes Sprichwort
und das gilt auch für diese Novellierung und für diesen Gesetzentwurf, der jetzt schon so diskutiert wurde.

Worum geht es eigentlich? Man kann, ich bin jetzt seit 2009 im Thüringer Landtag, das mal so kurz
zusammenfassen: Die freien Schulen, die einen sehr wichtigen Beitrag auch für die Schulbildung unserer
Schülerinnen und Schüler in diesem Land mit leisten – Prozentzahlen sind vorhin schon genannt worden –,
streiten seit jeher, wie es mit der Ausfinanzierung ist, weil sie sagen: Wir sind ja ein Teil auch dieser
Bildungslandschaft und müssten insoweit auch gleichberechtigt behandelt und eben auch finanziert werden.
Da gab es immer kontroverse Debatten, auch hier in diesem Hause. Das hat mich, wie gesagt, seit mehr als
eineinhalb Jahrzehnten auch mit begleitet und den einen oder anderen, der schon länger hier mit im Rund
sitzt, wahrscheinlich auch und der kann sich daran zurückerinnern. Und da gab es ein Gutachten, dass bei
uns in der Brombeerkoalition und generell auch hier im politischen Haus mitdiskutiert und durchleuchtet wur-
de, vom Ministerium mit ausgewertet. Auf den Empfehlungen dieses Gutachtens fußt auch dieser Gesetzent-
wurf. Wir steuern mit fast 14 Millionen Euro zusätzlich für die freien Schulen nach und haben unter anderem
eben auch – Frau Gerbothe ist darauf eingegangen und der eine oder andere meiner Vorrednerinnen und
Vorredner auch – eine Lösung gefunden in Bezug auf diese sogenannten Overheadkosten. „Was ist das
eigentlich?“, fragt der ein oder andere nun. Auch freie Schulen haben ja nicht nur den Bildungsauftrag, dass
sie Lehrerinnen und Lehrer vor eine Klasse stellen, sondern die haben auch Geschäftsausgaben. Es gibt
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Büromaterial, das beschafft werden muss. Also alle diese, sagen wir mal, sehr technischen Dinge, die einen
Schulbetrieb mit absichern sollen. Und da war auch immer die Frage, auch im Gutachten mit gestellt: Was
passiert mit diesen Kosten und wie ist die Ausfinanzierung? Und auch da haben wir eine Lösung gefunden –
Frau Gerbothe ist dankenswerterweise in ihrer Rede schon darauf eingegangen, hat das schon dargestellt –,
dass wir jetzt bis zu 5 Prozent – das ist eine Deckelung in der jeweiligen Finanzhöhe bei den jeweiligen
Schularten, also auch bei diesen Overheadkosten – vom Land mit übernehmen. Nun gibt es vieles im
Leben, was vergebens ist, aber nichts ist umsonst. Und so ist es auch hier, es ist ein Geben und Nehmen.
Die freien Schulen sind wegen dieser ganzen Änderungen jetzt aber auch Verpflichtungen eingegangen, die
– Herr Kollege Hoffmeister hat es auch schon vorhin dargestellt – jetzt auch im Gesetz mit gelten. Das ist
die Frage der Meldepflichten bestimmter Vorkommnisse. Das war vorher nicht so geregelt. Es gibt jetzt auch
nicht nur dem folgen nach dem eigentlichen Schulgesetz, sondern auch in den jeweiligen Schulordnungen,
dass da rechtlich also jetzt eine Gleichstellung auch zwischen den staatlichen und den freien Trägern ist.
Und auch das, finde ich, ist, wie gesagt, eine sehr gute Sache. Und ich finde, dass wir damit endlich, hoffe
ich zumindest, eine Befriedung in dieser Sache haben. Bei den Förderschulen und Förderberufsschulen –
Herr Jankowski von der AfD, ich habe genau zugehört – war ich dann doch etwas überrascht, dass Sie
sagen, also da haben Sie sich als AfD-Fraktion ganz besonders stark gemacht, dass da keine Kürzungen
kamen und dass die Aufwendungen auch gekommen sind. Ich war ja dabei im Ausschuss; Sie ja genauso.
Es gibt eine Drucksache 8/2456, Sie können nachgucken. Die Brombeerkoalition hat aufgrund der Anhörung
und der Nachweise, die uns die jeweiligen Träger der Förderschulen und Förderberufsschulen da reinge-
reicht haben, noch mal sehr genau nachgesteuert, auf den Cent genau. Das ist ein Antrag von BSW, CDU
und SPD gewesen, nicht der AfD. Und deswegen bin ich schon überrascht, wie Sie das heute hier so
darstellen. Aber gut, das ist ja die Freiheit der Rede, die auch in der Form dies mit erfasst.

Und ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass wir jetzt diese Lösung gefunden haben. Bei den Förderschulen
haben wir noch mal nachjustiert, weil eine Dynamisierung erst ab 01.08. des kommenden Jahres, das ist
immer der Beginn eigentlich des Schuljahres, einsetzt und die Förderschulen berechtigterweise gesagt ha-
ben, na ja, aber die Lücke zwischen dem 01.01. und dem 01.08., da entsteht also eine Finanzierungslücke
und die ist, wie gesagt, auch durch diese von mir eben benannte Drucksache mit aufgefüllt worden, und
zwar auf den Cent genau. Da haben wir also noch mal nachgeliefert. Und auch das, finde ich, ist eine sehr
gute Sache. Und ich habe das ja eben auch am Pult hier vorne mit wahrgenommen und Sie wahrscheinlich
auch, das ist ein Gesetz, wo eine Abgeordnete der Linken einem christdemokratischen Minister ausdrücklich
dankt. Daran merkt man auch hier, es ist Advent.

(Beifall CDU, BSW)

Und das ist gut so und deswegen also auch ein guter Gesetzentwurf. Wir bitten auch um Zustimmung, um
mehrheitliche. Und ich hoffe, dass damit, wie gesagt, eine jahrzehntelange Unwucht zwischen freien Schulen
und staatlichen Schulen jetzt endlich behoben ist. Ich danke Ihnen.

(Beifall CDU, BSW, Die Linke, SPD)

Präsident Dr. König:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hey. Aus den Reihen der Abgeordneten liegen mir keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Für die Landesregierung hat sich Herr Minister Tischner zu Wort gemeldet.
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Tischner, Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher auf den Tribü-
nen, Zuschauer am Livestream, und natürlich auch von mir ein herzliches Willkommen an die Vertreterinnen
und Vertreter unserer freien Schulen! Teil 2 des Bildungspakets in dieser Plenarsitzung. Ich möchte zunächst
den Dank ganz herzlich zurückgeben, den gerade das Parlament formuliert hat. Es war ein gutes und ein
notwendiges und ein richtiges Gesetzgebungsverfahren. Ich glaube, das, was wir heute gemeinsam hier auf
den Weg bringen, liebe Kollegen Abgeordnete, das kann sich deutschlandweit sehen lassen.

Schulen in freier Trägerschaft, sie eröffnen Schülerinnen und Schülern spezifische Bildungsangebote. Sie
setzen besondere pädagogische Schwerpunkte um und tragen mit ihrer Vielfalt und Innovationskraft dazu
bei, dass unser gesamtes Schulsystem in Bewegung bleibt. Was hier erprobt und entwickelt wird, wirkt
weit über die eigenen Standorte hinaus und sie sind auch ein Gewinn für alle Schulen in Thüringen. Damit
Vorstehendes gelingt, müssen wir jetzt zwei Voraussetzungen schaffen:

1. Wir müssen die Pluralität zulassen und wir müssen die Pluralität auch aushalten. Insofern ist es aus
meiner Sicht nicht zielführend, wenn wir die Schulen in freier Trägerschaft in Kategorien einteilen, einige
Träger positiv hervorheben und andere Träger durch die Kennzeichnung als Eliteschulen oder Ähnliches
zurücksetzen oder diese noch mit der Frage der Gewährung der staatlichen Finanzhilfe verknüpfen. Eine
solche Denkweise wirkt gerade dem von der Verfassung angestrebten Zweck entgegen. Unabhängig von
dieser inhaltlichen Überlegung nach dem Sinn und Zweck der Privatschulen, freien Schulen gibt es aber
auch nachvollziehbare juristische Erwägungen, die gegen eine solche zweckgeleitete, differenzierte Ausrich-
tung der staatlichen Finanzhilfe spricht. Zwar wurde das Gutachten „Finanzierung der Privatschulen in
Thüringen“ aus anderem Anlass gefertigt, jedoch sind die Ausführungen zum Zweck des Anspruchs auf
diese Fragestellungen auch übertragbar, denn demnach ist eine solche rechtliche Differenzierung auch nicht
zulässig. Dem Bericht der Landesregierung zur Angemessenheit der Höhe der staatlichen Finanzhilfe in
Drucksache 8/1545 ist das Gutachten als zweite Anlage angefügt und die Ausführungen zum Zweck des
Anspruchs sind auf Seite 16 bis 18 nachzulesen. Das sei dem Parlament vielleicht noch mal ans Herz
gelegt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, weiterhin müssen wir die Träger zur Ausübung ihres Grundrechts
finanziell auch auskömmlich ausstatten. Ich bin überzeugt, dass das jetzige System grundsätzlich funk-
tioniert, was dadurch belegt ist, dass wir ein gutes und ein wachsendes Angebot an Schulen in freier
Trägerschaft in Thüringen in den letzten Jahren deutlich erlebt haben. Das Angebot ist regional verteilt und
erstreckt sich auf alle Schularten. Mit Blick auf Entwicklungen, zum Beispiel allgemeine Preiskostensteige-
rungen, bedarf es jedoch der regelmäßigen Nachjustierung. Dafür hat das Parlament bereits in der letzten
Wahlperiode auch eine Dynamisierung ins Gesetz eingezogen.

Die jetzigen Vorschläge zur Anpassung der in der Anlage 1 zum Gesetz ausgewiesenen Schülerkostenjah-
resbeträge halte ich für eine sehr faire und vor allem jetzt inzwischen durch das Gutachten auch sehr
nachvollziehbare Lösung. Wie in dem Bericht der Landesregierung zur Angemessenheit der Höhe der
staatlichen Finanzhilfe ausgeführt, haben sich einige Schülerkostenjahresbeträge zu weit vom angestrebten
Vomhundertsatz entfernt. Insofern ist der jetzt vorliegende Entwurf auch folgerichtig. Ich begrüße ausdrück-
lich die politische Entscheidung, die jetzt hier im Landtag getroffen werden konnte und dann auch wird,
nämlich die Entscheidung, im Sinne der Förderschulen noch einmal leicht nachzujustieren.

Neben diesen Schwerpunkten zu den Finanzen sehe ich in dem Gesetzentwurf weiterhin zahlreiche, wirklich
auch materiell gewinnbringende Lösungen. Es werden verschiedenste Regelungslücken geschlossen. Es
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werden klare Fristen für Anträge zur Errichtung freier Schulen benannt. Bürokratieabbau bei den Meldungen
zum Lehrkräfteeinsatz wird vollzogen und wir klären endlich das Thema der Overheadkosten. Künftig kön-
nen bis zu 5 Prozent der Mittel aus den Schülerkostensätzen für Overheadkosten eingesetzt werden. Was
war das für ein Streit – Herr Hey hat darauf hingewiesen – in den letzten fünf, sechs Jahren gerade zum
Thema der Overheadkosten und was ist da auch leider für Porzellan zerschlagen worden.

Verschlankung von Verfahren gehört ebenso zu dem Gesetzentwurf. Statt flächendeckender Verwendungs-
nachweisprüfungen kommt es zu einer jährlichen Stichprobenprüfung bei 10 bis 15 Prozent der Träger,
was die Qualität der Prüfungen deutlich erhöht und vor allem Bürokratie abbaut – auch das eine lange
Forderung der Schulen in freier Trägerschaft. Und Schulaufsicht und Qualitätssicherung werden gestärkt.
Schulen in freier Trägerschaft werden in das Meldewesen für Besondere Vorkommnisse nun mit einbezogen
und müssen an den Evaluationen von Prüfungsergebnissen teilnehmen. Das ist das, was Kollege Hey mit
Geben und Nehmen gemeint hat. Ich bin da den freien Schulen sehr dankbar für diesen Kompromiss.

Ich möchte zu dem letztgenannten Punkt noch ein paar Gedanken äußern. Im Zuge der Befassung mit
dem Entwurf haben einige Angehörte angeregt, auf eine verpflichtende Einbeziehung der Schulen in freier
Trägerschaft in das sogenannte BV-Meldewesen, also das Melden von Besonderen Vorkommnissen an
Schulen in freier Trägerschaft, zu verzichten. Teils wurde auf bestehende gute Praxis verwiesen – das
stimmt –, teils darauf, dass die Träger eigenverantwortlich für das Wohl der ihnen anvertrauten Schülerinnen
und Schüler Sorge tragen. Ich möchte dazu ausdrücklich betonen, es geht uns und dem Parlament nicht
um Misstrauen, sondern es geht um ein einheitliches und um ein transparentes Verfahren zum Schutz
der Kinder und Jugendlichen. Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht auch an den Ersatz-
schulen, was zugleich bedeutet, dass sie in dieser Zeit dennoch dem Schutz der staatlichen Schulaufsicht
unterliegen. Daher war es konsequent und notwendig, die an den staatlichen Schulen bewährte Praxis nun
rechtlich verbindlich auch auf die Schulen in freier Trägerschaft zu übertragen. Unser gemeinsames Ziel ist
es, Schulaufsicht zu stärken, um mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und damit das Wohl der
Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu sichern und auch die Schulen zu unterstützen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dieser Novelle ziehen wir einen Schlussstrich unter eine
jahrzehntelange Diskussion. Über Jahre wurde um das Verfahren, um die Systematik, um die Berechnung
der Schülerkostensätze, um das Thema „Was sind 80 Prozent?“ gerungen. Das hat viele Beteiligte beschäf-
tigt, teils auch verunsichert. Heute beenden wir diese langjährige Phase. Erstmals schaffen wir nun ein
transparentes, ein rechtssicheres und vor allem auf Dauer angelegtes System mit einer verlässlichen Steige-
rungsregelung, mit klaren Vorgaben zu den Overheadkosten und einem Verfahren, das bürokratiearm ist und
zugleich Qualität sichert. Das ist Planungssicherheit für die Träger, für die Lehrkräfte und vor allem für die
Familien, die sich bewusst für eine Schule in freier Trägerschaft entschieden haben.

Diese Gesetzesänderung verbindet rechtliche Klarheit mit pädagogischer Freiheit, sie sichert Vielfalt, stärkt
Vertrauen und setzt einen Standard, an dem sich andere Länder messen lassen müssen. Ich bin überzeugt,
Thüringen legt mit diesem Entwurf, mit diesem Gesetz eines der innovativsten und ausgewogensten Ge-
setze für Schulen in freier Trägerschaft in Deutschland vor. Wir schaffen damit eine gute Grundlage für
die nächsten Jahre für mehr Qualität, für mehr Verlässlichkeit und mehr Miteinander im Interesse unserer
Schülerinnen und Schüler. Vielen Dank.

(Beifall CDU, BSW, SPD)
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Präsident Dr. König:

Vielen Dank, Herr Minister Tischner. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Somit können wir in die
Abstimmung zu dem Gesetzentwurf eintreten. Wir stimmen zunächst über die Beschlussempfehlung aus
dem Ausschuss ab. Der Ausschuss hat empfohlen: Annahme mit Änderungen. Wer der Beschlussempfeh-
lung zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus den Fraktionen der AfD, der
CDU, des BSW, der SPD und Die Linke. Stimmt jemand gegen die Beschlussempfehlung? Enthält sich
jemand? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung schon mal einstimmig angenommen
worden.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in zweiter Beratung unter Berücksichtigung des
Ergebnisses der Abstimmung über die Beschlussempfehlung. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. Das sind die Stimmen aus den Fraktionen Die Linke, der SPD, des BSW, der CDU und der
AfD. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit auch hier Einstimmigkeit.

Wir kommen nun zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, den bitte ich, sich von den
Plätzen zu erheben. Das sind alle Abgeordneten, deswegen brauche ich nicht weiter nach Gegenstimmen
und Enthaltungen fragen. Damit ist der Gesetzentwurf einstimmig angenommen worden.

Wir kommen nun noch zur Abstimmung zum Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke. Hier habe ich
den Wunsch einer Überweisung an den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur vernommen. Das ist
korrekt. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über die Ausschussüberweisung. Wer der Ausschussüber-
weisung zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus den Fraktionen Die Linke,
der SPD, des BSW und der CDU. Wer stimmt gegen die Ausschussüberweisung? Das sind die Stimmen
aus der Fraktion der AfD. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag
mehrheitlich an den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur überwiesen worden. Ich schließe
hiermit den Tagesordnungspunkt.

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5

Thüringer Briefwahlreformgesetz
Gesetzentwurf der Fraktion der AfD
- Drucksache 8/2228 - 
ZWEITE BERATUNG

Ich eröffne die Aussprache und erteile Frau Abgeordneter Rottstedt für die Fraktion der AfD das Wort.

Abgeordnete Rottstedt, AfD:

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete und liebe Zuschauer, wir müssen uns heute eigentlich
nicht mehr fragen, ob bei der Briefwahl irgendwas schiefläuft, wir müssen uns beinahe eher fragen, was
noch funktioniert. Wer die Briefwahl, ein fehler- und missbrauchsanfälliges Bürokratiemonster, um jeden
Preis verteidigt, drückt sich vor der Realität. Das ist gefährlich.

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, Die Linke: Das sind Fake News!)

(Beifall AfD)

Es ist nicht unsere Aufgabe, ein fehler- und missbrauchsanfälliges Wahlverfahren zu schaffen und zu erhal-
ten, nur um der Bequemlichkeit vieler Wähler gerecht zu werden. Denn eine Demokratie darf sich nicht
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